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Allgemeinverfügung  

des Landratsamtes Freyung-Grafenau  
zur Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen  

in einem festgelegten Gebiet  
zu präventiven Zwecken nach der Verordnung 

(EU) 2016/429 zu  
Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“)  

i.V.m. der Verordnung zum Schutz gegen die Ge-
flügelpest (Geflügelpest-Verordnung) dem Tier-

gesundheitsgesetz und dem Gesetz über das Lan-
desstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem 
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

(Landesstraf- und Verordnungsgesetz)  
im  

Landkreis Freyung-Grafenau 
 
 
Aufgrund des Art. 170 Abs. 1 Verordnung (EU) 
2016/429 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. 
Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 
2016/429 i.V.m. § 6 Abs. 2 der Verordnung zum 
Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 70 
Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 der Vieh-
verkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I 
S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-

Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 70 
Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m Art. 6 und Art. 7 
Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstraf-
recht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landess-
traf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 
1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), 
das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 
2020 (GVBl. S. 236) geändert worden ist, Art. 70 
Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 14a der Ver-
ordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Ge-
flügelpest-Verordnung) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 
1665)], sowie Artikel 3 Absatz 1 Nr. 3 und Abs. 2 
des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- 
und Veterinärdienst, die Ernährung und den Ver-
braucherschutz sowie die Lebensmittelüberwa-
chung (Gesundheitsdienst- und Verbraucher-
schutzgesetz – GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 
452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 
1 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 370) 
geändert worden ist, ergeht für das gesamte Ge-
biet des Landkreises Freyung-Grafenau folgende: 
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Allgemeinverfügung: 
 
1.  Halter von Geflügel und/oder in Gefangen-

schaft gehaltener Vögel im Sinne des Artikel 4 
Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429) (Hühner, 
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, 
Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) im 
Landkreis Freyung-Grafenau bis einschließlich 
1.000 Tieren haben sicherzustellen, dass 

a.  die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder 
die sonstigen Standorte der Tiere gegen 
unbefugten Zutritt oder unbefugtes Be-
fahren gesichert sind, die Ställe oder die 
sonstigen Standorte der Tiere von be-
triebsfremden Personen nur mit betriebs-
eigener Schutzkleidung oder Ein-
wegschutzkleidung betreten werden und 
dass diese Personen die Schutz- oder Ein-
wegschutzkleidung nach Verlassen des 
Stalles oder sonstigen Standorts der Tiere 
unverzüglich ablegen 

b.  Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüg-
lich gereinigt und desinfiziert und Ein-
wegschutzkleidung nach Gebrauch unver-
züglich unschädlich beseitigt wird, 

c.  nach jeder Einstallung oder Ausstallung 
von Geflügel oder in Gefangenschaft ge-
haltener Vögel im Sinne der Nr. 1 die dazu 
eingesetzten Gerätschaften und der Ver-
ladeplatz gereinigt und desinfiziert wer-
den und dass nach jeder Ausstallung die 
frei gewordenen Ställe einschließlich der 
dort vorhandenen Einrichtungen und Ge-
genstände gereinigt und desinfiziert wer-
den, 

d.  betriebseigene Fahrzeuge abweichend 
von § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Vieh-
VerkV unmittelbar nach Abschluss eines 
Transports der Tiere auf einem befestig-
ten Platz gereinigt und desinfiziert wer-
den, 

e.  Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Ge-
rätschaften, die in der Haltung von Geflü-
gel oder in Gefangenschaft gehaltener 
Vögel im Sinne der Nr. 1 eingesetzt und 

aa) in mehreren Ställen oder 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam 

benutzt werden, jeweils vor der Benut-
zung in einem anderen Stall oder, in den 
Fällen des Buchstaben bb), im abgeben-
den Betrieb vor der Abgabe gereinigt und 
desinfiziert werden, 

f.  eine ordnungsgemäße Schadnagerbe-
kämpfung durchgeführt wird und hierüber 
Aufzeichnungen gemacht werden, 

g.  der Raum, der Behälter oder die sonstigen 
Einrichtungen zur Aufbewahrung verende-
ter Tiere nach jeder Abholung, mindestens 
jedoch einmal im Monat, gereinigt und 
desinfiziert wird oder werden, 

h.  eine betriebsbereite Einrichtung zum Wa-
schen der Hände sowie eine Einrichtung 
zum Wechseln und Ablegen der Kleidung 
und zur Desinfektion der Schuhe vorgehal-
ten wird. 

 
2.  Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie 

Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen Ge-
flügel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 
2016/429 und/oder in Gefangenschaft gehal-
tene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO 
(EU) 2016/429, ausgenommen Tauben, ver-
kauft, gehandelt oder zur Schau gestellt wer-
den, sind im Landkreis Freyung-Grafenau ver-
boten.  

 
3.  Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO 

(EU) 2016/429 i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7      Ge-
flügelpest-Verordnung (hierunter fallen: 
Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, 
Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder 
Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungs-
verbot im gesamten Landkreis Freyung-
Grafenau. 

 
4.  Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehal-

tener Vögel darf außerhalb einer gewerbli-
chen Niederlassung oder von Personen, wel-
che keine solche Niederlassung haben, ge-
werbsmäßig nur abgegeben werden, soweit 
das Geflügel längstens vier Tage vor der Ab-
gabe klinisch tierärztlich oder, im Fall von En-
ten und Gänsen, virologisch nach näherer 
Anweisung der zuständigen Behörde mit ne-
gativem Ergebnis auf hochpathogenes oder 
niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus un-
tersucht worden ist. Beginn der Viertagesfrist 
ist der Tag des auf der tierärztlichen Beschei-
nigung eingetragenen Untersuchungsdatums 
bzw. des Datums des Laboruntersuchungsbe-
fundes. 

 
a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die vi-

rologischen Untersuchungen jeweils an 
Proben von 60 Tieren je Bestand in einem 
Landeslabor oder in einem für diese Un-

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VIEHVERKV&p=17&x=1
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tersuchung nach der Norm ISO/IEC 17025 
akkreditierten Privatlabor durchzuführen. 
Die Probenahme für die virologische Un-
tersuchung hat durch einen praktizieren-
den Tierarzt mittels eines Rachen- und 
Kloakentupfers zu erfolgen. Werden we-
niger als 60 Enten oder Gänse gehalten, 
sind die jeweils vorhandenen Enten und 
Gänse zu untersuchen.  

 
b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten 

und Gänsen sind die zur Abgabe im Rei-
segewerbe vorgesehenen Tiere durch ei-
nen praktizierenden Tierarzt klinisch zu 
untersuchen. 

 
5.  Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1bis 

4 des Tenors getroffenen Regelungen wird 
gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 
6.  Kosten werden nicht erhoben. 

 
7.  Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ih-

rer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  
 
8.  Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes 

Freyung-Grafenau vom 08.03.2021 (veröf-
fentlicht im Amtsblatt des Landratsamtes 
Freyung-Grafenau Nr. 10 vom 08.03.2021) 
geändert durch Allgemeinverfügung des 
Landratsamtes Freyung-Grafenau vom 
29.04.2021(veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 23 
vom 29.04.2021) wird aufgehoben.  

 
 
Nach Art. 41 Abs. 4 S.1 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) ist nur der 
verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung 
liegt mit Begründung im Landratsamt Freyung-
Grafenau, Grafenauer Str. 44 (Dienstgebäude Kö-
nigsfeld), 94078 Freyung, Zimmer 122, aus. Sie 
kann Montag bis Donnerstag während der allge-
meinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
Nach Art.  41 Abs. 4 BayVwVfG gilt bei der öffent-
lichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwal-
tungsakts dieser zwei Wochen nach der ortsübli-
chen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In 
einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon ab-
weichender Tag, jedoch frühestens der auf die 
Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden.  
 

Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffent-
lich bekannt gegeben werden, wenn die Bekannt-
gabe an alle untunlich ist (Art. 41 Abs. 3 S. 2 
BayVwVfG). 
 
Vorliegend ist die Bekanntgabe an die Beteiligten 
untunlich, weil aufgrund der großen Vielzahl an 
Adressaten eine zeitnahe individuelle Bekanntga-
be nicht möglich ist. Von einer Anhörung konnte 
vorliegend abgesehen werden (Art. 28 Abs. 2 Nr. 4 
BayVwVfG). 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regens-
burg erhoben werden.  
Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfü-
gung: 

a. Schriftlich oder zur Niederschrift   
 

Die Klage kann schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle erhoben werden. Die Anschrift lautet:   
 

Bayerisches Verwaltungsgericht  
in Regensburg 

Postfachanschrift:  
Postfach 110165, 93014 Regensburg 

Hausanschrift:  
Haidplatz 1, 93047 Regensburg 

 
b. Elektronisch  

 
Die Klage kann bei dem Bayerischen Ver-
waltungsgericht in Regensburg auch elekt-
ronisch nach Maßgabe der Internetpräsenz 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden.  

 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einrei-
chung oder Einreichung zur Niederschrift Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
  
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 
22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Tiergesundheits-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, 
gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-
Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen. Nähere Informationen zur 
elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  der 
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 

Hinweise: 
1.  Auf die Vorgaben gem. Art. 170 Abs. 1 i.V.m. 

Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 
i.V.m. § 3 Geflügelpest-Verordnung und Art. 
170 Abs. 1 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) 
i.V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 
1 Nr. 1 der hinsichtlich der allgemein gelten-
den Vorgaben zur Fütterung und Tränkung 
sowie zur Früherkennung bei gehäuften Ver-
lusten wird hingewiesen.  

2.  Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 
Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühner, 
Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Reb-
hühnern, Truthühnern, Wachteln oder Lauf-
vögeln verpflichtet, dies der zuständigen Be-
hörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe 
seines Namens, seiner Anschrift und der An-
zahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich 
gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres 
Standortes bezogen auf die jeweilige Tierart 
mitzuteilen.  

3.  Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügel-
pest-Verordnung, § 46 ViehVerkV und 
§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemein-
verfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 
Euro geahndet werden. 

4.  Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel 
abgibt, die Bescheinigung über das Ergebnis 
der Labor- bzw. klinischen Untersuchung mit-
zuführen. Die Bescheinigung ist der zuständi-
gen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Die 
Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzu-
bewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf 

des letzten Tages des Kalendermonats, an 
dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist 
(§ 14a Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-
Verordnung). 

 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
Freyung, den 09.12.2021 
 
Gez. 
Scheichenzuber-Art 
Oberregierungsrätin 
 
 
 

 
 
 

http://www.vgh.bayern.de/
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